
Hygienekonzept gemäß Niedersächsischer Corona-Verordnung vom 30. 
Oktober 2020 mit Änderung bis 8. Oktober 2021  

  
Kulturdiele Hemmoor, An der Pferdebahn, 21745 Hemmoor  

  
Maximale Anzahl der Besucher*innen mit 2G-Konzept: ca. 150 Personen in Abhängigkeit einer 
Bestuhlung 

  
Veranstalter*in: Culturkreis Hemmoor e. V., Bahnhofstraße 36, 21745 Hemmoor  

  
Folgende Veranstaltung findet am 31.10.2021 statt: Konzert mit der Gruppe Latin Quarter 

  
Verantwortliche Person vor Ort: Birte Zöllner, Tel.: 0172 8787646 

 
   

Anwendungsbereich  
  

Dieses Hygienekonzept ist zur Organisation und Dokumentation der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen für Konzerte am o.g. Ort vorgesehen. Es basiert auf der zum Zeitpunkt der 
Durchführung geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. 

  
Persönliche Hygiene  

  
 Das  Coronavirus  SARS-CoV2  ist  von  Mensch  zu  Mensch  übertragbar.  Der  

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, vor allem durch Aerosolbildung (etwa beim 
Sprechen, Singen, Husten und Niesen). Die Aufnahme in den Körper erfolgt vor allem direkt 
über die Schleimhäute der Atemwege und – in geringerem Maße – die Bindehäute der Augen. 
Darüber hinaus ist auch indirekt ein Eintrag über die Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, möglich.  Eine 
Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) ist nicht vollständig 
auszuschließen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse gelten bei der Durchführung der o.g.  
Veranstaltung die grundsätzlichen Maßnahmen der persönlichen Hygiene:  

• Empfehlung zur Vermeidung von Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln  
• Regelmäßige Reinigung und gründliche Desinfektion der Hände  
• Kein Besuch der Veranstaltung von Personen mit Krankheitssymptomen  

   
Zugangsbeschränkung  

  
Der Zutritt wird nur Geimpften und Genesenen (2G-Regel) gewährt und wird beim Zutritt zum 
Veranstaltungsort kontrolliert, eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Voranmeldung bzw. nach 
Dokumentation von Name, Anschrift und Telefonnummer bei Ankunft möglich (Einzelzettel sowie 
Luca-App). Die Höchstzahl der Teilnehmenden richtet sich nach der vorgenommenen Bestuhlung 
und beträgt 150 Personen, inkl. aller Mitwirkenden.   

  
Abstandsgebot  

  
Aufgrund der 2G-Regel kann auf die notwendigen Abstände verzichtet werden. 

  
Voranmeldung  
Es ist nicht mit einem erhöhten Interesse an der Veranstaltung zu rechnen, so dass die Zahl der zur  
Verfügung stehenden Plätze nicht überschritten wird, gesteuert durch den Vorverkauf bzw. 
Kartenreservierung. 

  



Steuerung des Publikums  
Der Zutritt und das Verlassen des Veranstaltungsortes erfolgen unter Einhaltung des 
Mindestabstands. Dies wird durch Markierungen auf dem Boden und personelle Maßnahmen 
bzw. entsprechende Hinweise unterstützt. An der Tür wird auf die Vermeidung von 
Verzögerungen geachtet, um Gedränge zu vermeiden.  

  
Nutzung der Sanitäranlagen  
Die vorhandenen Sanitäranlagen können aufgrund ihrer Anzahl und der Raumgröße unter 
Einhaltung des Abstandsgebots von 3 Personen parallel genutzt werden.  

  
Reinigung von Oberflächen, Lüftung des Raumes  
Die Reinigung der häufig berührten Oberflächen und Gegenstände sowie der Sanitäranlagen erfolgt 
regelmäßig nach der Veranstaltung. Genutzte Räume werden regelmäßig gelüftet, mindestens 
jedoch direkt vor und nach der Veranstaltung. Ein Aerosolfilter steht zur Benutzung bereit. 

  
Dokumentation der Anwesenden  
Die Teilnehmenden des Konzertes werden datenschutzkonform mit ihren persönlichen Daten 
(Name, Anschrift, Telefonnummer) durch Einzelbögen oder durch die Luca-App erfasst. Diese 
Daten werden für drei Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. Eine Teilnahme ohne Angabe 
der persönlichen Daten ist nicht möglich.  

  
Mund-Nase-Bedeckungen  
Aufgrund der 2G-Regel kann auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Kinder, 
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und Personen, die ein ärztliches Attest 
vorlegen, dass sie sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation oder der Teilnahme an 
einer klinischen Studie nicht impfen lassen können, dürfen ebenfalls ohne Maske und 
Abstandsregeln teilnehmen. 
     
Weitere Hygienemaßnahmen  

  

• Es wird empfohlen auf das Mitsingen zu verzichten 

• An den Eingangstüren wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion vorgehalten  
• Ein gastronomisches Angebot wird in Flaschenform vorgesehen  
• Auf gesellige Angebote vor und nach dem Konzert wird verzichtet  

  
Unterweisung  
Dieses Hygienekonzept wird allen Beteiligten vor dem Konzert durch Aushang zur Kenntnis gegeben, 
auf seinen Inhalt und die Notwendigkeit zur Einhaltung wird hingewiesen.   

  
  
 
 
  
Hemmoor, den 10.10.21     ………………………………................. 
        (Birte Zöllner, 1. Vorsitzende)  
  
  


